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Freundes- und Förderverein des Stadtsingechores zu Halle e.V. 
 

 

Liebe Freunde des Stadtsingechores zu Halle,  

  

im Oktober 1993 wurde der „Freundes- und Förderverein des Stadtsingechores zu Halle“ 

gegründet. Seine Ziele sind in der Vereinssatzung festgeschrieben und beinhalten vor allem 

die ideelle und materielle Unterstützung des Stadtsingechores zu Halle. Mitglied des Vereins 

können rechtsfähige natürliche und juristische Personen werden. Voraussetzung ist ein 

schriftlicher Antrag an eines der Vorstandsmitglieder.  

 

Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag (derzeit 30,00 € und für Firmen ab 50,00 €) im 

ersten Quartal jeden Jahres entrichtet. Studenten und Auszubildende zahlen für die Dauer 

von max. 10 Jahren einen ermäßigten Jahresbeitrag in Höhe von 15,00 €. Dieser ist bei 

neuen Mitgliedern spätestens einen Monat nach der Antragstellung auf Mitgliedschaft fällig.  

Die Zahlung des Beitrages kann als Bankeinzug im Lastschriftverfahren oder durch 

Überweisung auf das Konto des Vereins bei der Saalesparkasse Halle:  

IBAN: DE51 8005 3762 0381 3011 76  

BIC: NOLADE21HAL  

unter Angabe des Namens und/oder der Mitgliedsnummer erfolgen.  

 

Der Freundes- und Förderverein des Stadtsingechores zu Halle ist für seine Arbeit auf 

Spenden angewiesen, die zweckgebunden für die Arbeit des Vereins und damit zum Nutzen 

des Chores verwendet werden. Spenden können Sie auf o.g. Konto mit der Bezeichnung 

Ihres Namens und als Spende gekennzeichnet überweisen.  

Zuwendungen an unseren Verein sind steuerlich absetzbar.  

Eine Spendenbescheinigung erhalten Sie bei Spenden von mehr als 100,00 € ohne 

gesonderte Anforderung spätestens vier Wochen nach Eingang der Spende.  

 

Wir bitten um Ihre Unterstützung und freuen uns auf eine gute und möglichst aktive 

Zusammenarbeit.  

Der Vorstand des Freundes -und Fördervereins 
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